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KUNDMACHUNG 

Verordnung 
des Bürgermeisters der Gemeinde Koblach 

in Anwendung der Bestimmungen des § 94c Abs. 1 StVO 1960 in Verbindung mit der Verordnung 
der Vorarlberger Landesregierung über den übertragenen Wirkungsbereich der Gemeinde in Ange-
legenheiten der Straßenpolizei, LGB1.Nr. 30/1995 sowie des § 67 Abs. 1 Gemeindegesetz, 
LGB1.Nr. 40/1985: 

Gemäß § 43Abs. 1  lit.  b  Ziff.  1 StVO 1960 wird angeordnet: 

I. Für die Gemeindestraße zwischen der L 190 Vorarlberger Straße und der L 55 Koblacher Straße 
wird ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit über 6 t Gesamtgewicht erlassen. Dies betrifft die GST-NRN 
5336, 5052 und 5051, KG Koblach in den Parzellen „Dürne" und „Rheinmahd". Von diesem Fahr-
verbot ausgenommen sind der Anrainerverkehr und die Linienbusse.  

II. Diese Verordnung ist durch Straßenverkehrszeichen nach § 52  lit.  a  Ziff.  9c StVO 1960 und den 
erforderlichen Zusatztafeln kundzumachen und tritt gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 mit der 
Anbringung dieser Zeichen in Kraft. 

Der Bürgermeister: 

Fritz Maierhofer  

An der Amtstafel  
Angeschlagen am: 
Abgenommen am: 
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